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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.07.1996 

Geschäftszahl 

94/15/0114 

Rechtssatz 

Die zwingende rechtliche Beurteilung als Gesellschaftseinlage - etwa im Fall einer gebotenen Kapitalzufuhr an 
eine überschuldete oder sanierungsbedürftige Gesellschaft - kann allein durch die Erklärung, der Gesellschaft die 
erforderlichen Mittel nicht in der Eigenschaft als Gesellschafter der Kaptialgesellschaft, sondern in der 
Eigenschaft als unechter stiller Gesellschafter (Mitunternehmer) einer mit der Kapitalgesellschaft gegründeten 
Mitunternehmerschaft zuführen zu wollen, keine Änderung erfahren (Hinweis E 19.3.1986, 83/13/109, 0139). 


